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I. ADD informiert: Deutscher Sozialbund Behinderte in Not e.V. unterlässt 

Spendensammlungen in Rheinland-Pfalz 
 

Trier/Rheinland-Pfalz - Der Verein Deutscher Sozialbund Behinderte in Not e.V. 
mit Sitz in Lauf an der Pegnitz/Bayern (Geschäftssitz in Berlin) hat sich aufgrund 
einer sammlungsrechtlichen Überprüfung der landesweit zuständigen Aufsichts- 
und Dienstleistungsdirektion (ADD) dazu verpflichtet, dass Spendensammlungen 
in Rheinland-Pfalz unterbleiben. 
 
Der Verein wird sicherstellen, dass alle Vertragspartner und Beauftragte ab sofort 
Sammlungen in Rheinland-Pfalz unterlassen. 
Sollten dennoch in Rheinland-Pfalz Spendenaufrufe oder Beitragseinzüge für 
eine Fördermitgliedschaft erfolgen, wird um sofortige Mitteilung an die ADD gebe-
ten. 
 
 „Die ADD bittet die Presseorgane um eine genaue Beachtung und Benennung 
des Vereinsnamens inklusive der Ortsbezeichnung. Die Darstellung des Vereins-
logo dient der unmittelbaren Zuordnung zu dem Verein, um eine Verwechselung 
mit anderen Organisationen zu vermeiden.“ 
 

ADD 

_______________________________________________ 
 
II. Grundsteuerreform 

Steuerverwaltung Rheinland-Pfalz arbeitet auf Hochtouren 
 
Grundbesitz – darunter fallen unbebaute und bebaute Grundstücke sowie land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe – wird in Deutschland vollständig neu bewertet. 
Entscheidend hierfür ist der Wert des Grundbesitzes zum Stichtag 1. Januar 
2022. Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer auf Basis des reformierten Grund-
steuerrechts von den Städten und Gemeinden erhoben.  
 
Rund 2,5 Millionen wirtschaftliche Einheiten in Rheinland-Pfalz 
Die Feststellungen der Grundsteuerwerte sollen in Rheinland-Pfalz bis Mitte des 
Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein. Das bedeutet, dass die Finanzäm-
ter des Landes rund 2,5 Millionen wirtschaftliche Einheiten (bundesweit rund 36 
Millionen wirtschaftliche Einheiten), z.B. Einfamilienhäuser, Eigentumswohnun-
gen, Geschäftsgrundstücke, Mietwohngrundstücke, aber auch land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe, neu bewerten müssen. Anhand der daraus berechneten 
Messbeträge können die Städte und Gemeinden dann ihren jeweiligen Hebesatz 
festlegen und die neue Grundsteuer ab dem Jahr 2025 erheben. 
Anders als bei der Hauptfeststellung der Einheitswerte, die in den westdeutschen 
Bundesländern letztmalig zum 1. Januar 1964 stattgefunden hat, werden nun-
mehr alle Daten digital erfasst. 
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Die bisherige dreistufige Berechnung der Grundsteuer wird in Rheinland-Pfalz 

beibehalten:  
 
Was bedeutet die Grundsteuerreform für Eigentümerinnen und Eigentümer 
von Grundbesitz? 
Damit der Grundsteuerwert nach den tatsächlichen Verhältnissen sowie den 
Wertverhältnissen des Grundstücks (und der Gebäude) zum Stichtag 1. Januar 
2022 ermittelt werden kann, müssen Eigentümerinnen und Eigentümer von un-
bebauten und bebauten Grundstücken sowie von Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft alle zur Feststellung des Grundsteuerwerts erforderlichen Anga-
ben an das jeweils zuständige Finanzamt übermitteln. Hierfür werden nur wenige 
Daten benötigt. Dabei handelt es sich beispielsweise um die amtliche Fläche des 
Grundstücks, Wohn-/Nutzfläche, Baujahr, Bodenrichtwert. 
Die Erklärungen sind elektronisch zu übermitteln. Dies kann ab dem 1. Juli 2022 
kostenlos über das Steuerportal “MeinELSTER” (www.elster.de) erfolgen. Hier 
finden sich die Formulare zur Grundsteuer unter „Formulare & Leistungen“. 
Ebenfalls kann die Übermittlung über Drittsoftware erfolgen. 
Die Frist zur Abgabe der Feststellungserklärung soll am 31. Oktober 2022 enden.  
Zu zahlen ist die Grundsteuer nach neuem Recht jedoch erst ab dem Jahr 2025. 
Hierzu versenden die Städte und Gemeinden gesonderte Zahlungsaufforderun-
gen.  
Bis dahin erfolgt die Bemessung der Grundsteuer nach bisherigem Recht und der 
darauf basierenden Bemessungsgrundlage. 
 
Service für Eigentümerinnen und Eigentümer 
Als Service plant die Steuerverwaltung Rheinland-Pfalz, den Eigentümerinnen 
und Eigentümern von Grundbesitz im Regelfall ein Informationsschreiben zuzu-
senden.  

http://www.elster.de/


 

Stadt Speyer 

110/Mü 

 

Amtsblatt 18.02.2022 

 

Seite 3 

Diesem Schreiben sind die der Steuerverwaltung vorliegenden Geobasisdaten 
zum jeweiligen Grundbesitz beigefügt (sog. Datenstammblatt als Ausfüllhilfe). 
Soweit diese Angaben aus Sicht der Erklärungspflichtigen zutreffend sind, kön-
nen die entsprechenden Daten in die abzugebende Feststellungserklärung über-
nommen werden.  
 
Das Datenstammblatt enthält Angaben zum Stichtag 1. Januar 2022, wie z. B.: 

- Aktenzeichen,  
- Flurstückskennzeichen,  
- Lagebezeichnung, 
- amtliche Fläche,  
- Bodenrichtwert.   

 
Folgende Daten müssen unter anderem von den Eigentümerinnen und Eigentü-
mern selbst ermittelt werden: 

- Wohn-/Nutzfläche (z.B. in Bauunterlagen zu finden), 
- Anzahl der Wohnungen, 
- Anzahl der Garagen/Tiefgaragenstellplätze, 
- Baujahr.  
-  

Der Versand dieser Informationsschreiben ist in der Zeit von Mai bis Juli 2022 
vorgesehen.  
Ausgenommen von diesem Zeitfenster sind aktive land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe, inklusive verpachtete Ländereien (Stückländereien). Hier werden ge-
sonderte Informationsschreiben im August 2022 versendet.  
Grund für diese nachgelagerte Versendung ist die Komplexität der Bewertung der 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. Im Zuge der Grundsteuerreform wurde 
die bewertungsrechtliche Abgrenzung zwischen land- und forstwirtschaftlichem 
Vermögen und Grundvermögen punktuell neu geregelt. Das bedeutet u.a., dass 
Gebäude bzw. Gebäudeteile, die Wohnzwecken dienen und bisher im land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen bewertet wurden, zukünftig dem Grundvermögen 
zugeordnet und damit im Ergebnis der Grundsteuer B unterworfen werden. Hier-
für benötigen die Finanzämter ausreichend Zeit zur Aktualisierung des Datenbe-
standes. 
 

 
Wichtige Termine: 

 1. Januar 2022: Hauptfeststellungszeitpunkt zur Ermittlung von 
Grundsteuerwerten. 

 Ende März 2022: Öffentliche Aufforderung durch das Bundesmi-
nisterium der Finanzen zur Abgabe der Feststellungserklärungen. 

 Mai bis August 2022: Versand eines Informationsschreibens samt 
Daten zum Grundbesitz im Bereich des Grundvermögens bis Juli 
2022, im Bereich des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 
im August 2022.  

 1. Juli 2022: Beginn der elektronischen Annahme der Feststel-
lungserklärung über ELSTER (www.elster.de). 

 31. Oktober 2022: Ende der Frist zur Abgabe der Feststellungser-
klärung. 

 1. Januar 2025: Entstehungszeitpunkt der reformierten Grund-
steuer.  

 
Weitere Informationen finden sich unter: www.fin-rlp.de/grundsteuer 
 

 FB 1-130 

 
 
 
 

http://www.elster.de/
http://www.fin-rlp.de/grundsteuer
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Verbraucherberatung 

Bahnhofstraße 1 
67059 Ludwigshafen 

Pressestelle 06131/28 48 85 
Telefax 06131/28 48 66 

energie@vz-rlp.de 
www.verbraucherzentrale-rlp.de 

 
 
III. Energieberatung der Verbraucherzentrale RLP 

Haus ohne Keller? 
 

Der Keller gehört zum Haus traditionell dazu – zumindest im größten Teil 
Deutschlands. Trotzdem lassen auch in Deutschland einige Baufamilien den Kel-
ler weg, meist aus Kostengründen. Denn vor allem, wenn wegen ungünstigen 
Bodenverhältnissen, hohem Grundwasserpegel oder in Hochwassergebieten in 
einer sogenannten „weißen Wanne“ gebaut werden muss, um das Fundament 
trocken zu halten, ist ein Keller ein großer Baukostenfaktor.  
 
Vor der Entscheidung für einen Keller ist es besonders wichtig, ein Bodengutach-
ten einzuholen. Und vor der Entscheidung gegen einen Keller sollte der Bauherr 
genau überlegen, ob er den fehlenden Raum später vermissen wird, weil sich 
seine Bedürfnisse mit der Zeit ändern.  
 
Ein beheizter Hochkeller mit großen Fenstern ist auch als Wohnraum attraktiv. Er 
stellt allerdings höhere Anforderungen an den Wärmeschutz als ein unbeheizter 
Keller. Ein Ausbaukeller muss rundherum gedämmt sein, dichte Fenster und Au-
ßentüren sowie eine dicke Dämmung unter der Bodenplatte aufweisen.  
 
Wird ein unbeheizter Keller nur zur Lagerung genutzt, muss die Tür zum inneren 
Kellerabgang dicht schließbar sein und die Deckendämmung muss bei der Be-
rechnung der Raumhöhe mitberücksichtigt werden. Die Heiztechnik (Heizkessel 
und Speicher) ist idealerweise nicht im kalten Keller, sondern im gedämmten 
Bereich untergebracht. So geht die Abwärme des Brenners, des Warmwasser-
speichers und der Verteilrohre nicht im kalten Kellerraum verloren.  
 
Fragen zu allen Details des Energiesparens im Alt- und Neubau beantworten die 
Energieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in einem persönlichen 
Beratungsgespräch nach telefonischer Voranmeldung. 
 
 
Die nächsten Beratungstermine finden am Dienstag, den 15.03.2022 von  
16.00 bis 20.30 Uhr in Speyer statt.  
 
Die Beratung ist kostenfrei. Sie findet telefonisch und an einigen Bera-
tungsorten auch wieder persönlich statt. Weitere Informationen und einen 
Termin erhalten Verbraucher/innen unter 0800 60 75 600 (kostenfrei) sowie 
unter energie@vz-rlp.de. 
 
 
Für weitere Informationen: 
Energietelefon Rheinland-Pfalz: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei) 
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, 
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. 

 
Verbraucherzentrale RLP / FB 1-110 

_______________________________________________ 
 
 
 

mailto:energie@vz-rlp.de
http://www.verbraucherzentrale-rlp.de/
mailto:energie@vz-rlp.de
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Behördenrufnummer 115 
 
Kennen Sie schon unser Serviceangebot der einheitlichen  
Behördenrufnummer 115? 
 

Unter der Telefonnummer 115 erhalten Sie (zum Ortstarif) zu Standardfragen wie 
Ansprechpartner/-innen, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten, erforderlichen Unterla-
gen, eventuellen Gebühren etc. von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  des 
115-Servicezentrums der MRN von Montag bis Freitag, durchgängig von 8:00 bis 
18:00 Uhr, kompetente Auskunft. 
 

Probieren Sie es doch einfach einmal aus! 
FB 1-110 

_______________________________________________ 
 
Stadtverwaltung Speyer, 18.02.2022  
 

 

Stefanie Seiler 

Oberbürgermeisterin 

 

 

 
 
 

Bezugsnachweis:  Das Amtsblatt der Stadt Speyer für öffentliche Bekanntmachungen erscheint grundsätzlich 
wöchentlich freitags und ist im Abonnement oder als Einzelnummer beziehbar bei der  

Stadtverwaltung Speyer  zu einem Unkostenbeitrag von: 0,75 € (Jahresabo 61,00 €) 
Abteilung Hauptverwaltung je Ausgabe bei Lieferung frei Haus. 
Maximilianstraße 100 Kostenlose Abgabe an Selbstabholende und im Internet 
67346 Speyer unter der Adresse: www.speyer.de/de/rathaus/amtsblatt 


